
204 der Beilagen zu den Stenographis~hen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht und Antrag 

des Handelsausschusses 

betreffend 
setz es, mit 

den Entwurf eines Bundesge­
dem das Arbeiterkammergesetz 

geändert wird 

Der Handelsausschuß hat :im Zuge seiner Be­
ratungen über den Initiativantrag der Abgeord­
neten 11lig. S.a:Hin:g'er, Müfdibacher uoo 
GenoS'Sen! betreffend ein BUill!desgesetz, mit dem 
das Handle.1slkammer,gese1lz ,geändert Wlir.d (6. Ha,n­
Jelskammer;gesetzDJOrveL1e) {22/A) auf Grund .eines 
Antrages des. Al1?lgeol'dneten Dr. K ia p ... u n !be­
schlossen, dJem N:?/t~oD!a;lrat Ig·emäß § 2'7 Abs. 1 
der Ge.~chäf1:sordnurug den Entwurf ,emes Bundies­
gesetzes, mit dem a1a'S Ar!be1terkammergesetz ge­
ändert wirod, vorzulegen, ,der wie foll'gt begründet 
wü.rd: 

Der VerfassungsgerichltSlhof hat mit Erkenntnis 
vom 11. Oktober 19'79, Z. G 83/78-23, § 24 
des Arbe>iterkammergeset2Jes als verfassuD!gswi,dr,ig 
:auJ,geho!beri:. Ln dieser B,estimm1.Hl!g war f1estgel<egt, 
daß der Präsident der Atbeiterkammer für Wien 
zugleich P'räs~dent ,des öSIOerl'eichiscnen Arbeiter­
kammertages ,ist und ,ihn I~m Fal1es'einer Ver­
hrnderunrg,ein Viizepräsvdent der Wiener Arbei­
terkammer vertr~tt. Durch die Neuregellung des 
§ 24 (2. 1) tritt ~die Stclile der durch Gesetz 
festgele1gten Bes'bcllurug ,dies Prä&id·el1ltCln des Ar­
lbeiterkammertages seine Wah:l .durch ,die Hau.pt­
versannn:l:wng des Aribeiterkammert3Jges. In [gLei­
cher Weise sa1'lder Vizepräs[dent des Arbeiter­
kmmertOllges g.ewä:h:k w,erdien. 

Mi1tder Engäl1lJzung des § 27 (Z. 2) wird eine 
Regelung wer die 'tr:a.gung der KOStlen, eLie mi,t 
der Führuillig ·der BÜl'ogeschäfte dies Arlbeiterkam­
mertages entstehen,. getroffen. 

Die in- Z. 3 festgelegte Ermächt~gung ist im 
Hinblick a·ufd'as lI1Jkra.fttreten des Da.tenschutz­
t;eset:z.es, IBGBL Nr. 565/1978, eI"ifoT.derl~dt, .cl.a 
.sich ,dlie At'bciteI1kammern und der Aribeiterkam­
mertag hei der Durchführung ihrer Aufga!ben 

vU·elia·ch eines 3JutomatJ~on'SUntemützten Daten­
vIerkehrs bedienen müssen. 

Obwohl ·der Verfassungsgerichtshof in seinem 
Erkel1ll1ltriis für das Außerkrafttreten der von 
11m ,aufgehobenen Bestimmung des Arlbeite·rkam­
lIIler,ges'etzes eine Frus,t bis ZUJm Oktober 19,80 
be&1Jimmt \hat, ~:i,e:gt es im InltJeress~ der Rechts­
sicherheit, daß mögLim'St UIllIVerzwglich eine der 
ltechtsansicht des VedassungSJgel'ichtshofes ent­
sprechende GesetzesJ.3Jge her:gestellt Wli,rd. 

Der HOllndielsaussmuß hat den vorl1iegenden 
Geset2entwurf ,in 'sem1en Sitzungen a,m' 2'6. No­
vember und 11. Dezember 1979 in Verhandl'U!l1!g 
geI1JOnlmellJ.. Ln der Delba'tte eI'gri~en die A>bge­
ordneten Dr. Kap au n, Dipl.-Vw. Dr. S ti x, 
lng. Gas s n e r, Dr. Hau g·e r, He in z in­
ger und der Ausschußobmann Abgeordneter 
S t a ud i n g e:r das Wort. 

Im Zuge der Verhandlung.en brachte Abge­
ordneter br. Kap au n ,einen Abänderungs­
antrag zu Art. I Z. 1 (§ 24 Abs. 4) und Z. 3 
(§ 35 a) ein. Ferner hat Abgeordneter He i n­
z i n ger einen Abänderungsamtrag zu Art. I Z. 1 
(§ 24 Abs. 4) gestellt. 

ß.ei eLer . Abstimmung wrurde der Gesetzent­
wurf untier Berücksichtigung des Abänderungs-
3Jntrages des Abgeordneten Dr. Kap a u n teils 
einstimmig, teils mehrstimmig angenommen. 

Der Abänclerungsantragdes Abgeordneten 
H e 1 n z i TI g 'e r f,atnld Mehe die erforderLiche 
Mehrheit ,illIl Au~sd1.Urß. 

Von den Abgeordneten . He i n.z i n ger, 
lng. Gas s ne r, ,Dr. S c h w i m m er und 
Dr. Ha f n e r wurde gemäß § 42 Ans. 4 der 
Geschäftsordnung ein ,gesondert,es GurachtJen ab­
gegeben. 
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2 204 der Beilagen 

Zum. Berichtersta·tter filr das Haus wurde AJb- s chI 0 s sen enG e set zen. t w u r f die ver- . / 
geordneter L.e h r gewählt. fassungsmäß,ige.zus~jmmlLngertieilen.· 1 

Der Hai!lJdelsau~!schuß stellt somit den A n­
t r a :g, Ider Nacionalkat wolle .dem an g e-

Lehr 
Berichterstatter 

Bundesgesetz vom· XXXXXXXXXX, 
mit dem das Arbeiterkammergesetz geändert 

wird 

Der Nation:a:lra~ hat Ibeschlosse!1i: 

Artikel I 

Das krlbe]\)e!rkammel'gesetz, BGB!. Nr. 1051 
1954, rin der .geltenden F1assung 'Wird WIe folgt 

, geändert: 

1. § 24 samt Oberschri:ft hat zu lauten: 

"Präsident des Arbeiterkammel'tages 

§ 24. (1) Der Präs,ident des Ar'beiterkammer­
tages wird von der Hauptvers'ammlung aus ,dem 
Kreis der Mi~glied'erdres Vorsta'rudes (§ 25 Abs. 1) 
mit ·einf,acher Mehrheit gewähLt. Die Funktion'S­
periode des Präsli.denten beträ:gt !sechs Jahre; die 
Wiederw,ahll ist zuläss'ig. Unabhäng~g von der 
Funktionsperiode äst die Hauptversammlung 
dann unverzügli.chzur Neuwahl ·einzuberufen, 
wenn se,it .der letzten N euwaM des Präsidenten 
die FurukDi'onsperiod·~ von fünf Al1beiterkamme:m 
a:bgelaufen 1st. 

(2) Unlbeschadet der ~n Abs. 1 getPOffenen 
Regelung endet die Funktionsperiode des Präsi­
denten des Arbeiterkammertages mit seinem Aus­
scheiden aus dem Kammertagsvorstand. In diesem 
Fall ist die Hauptversammlurigunverzüglich zur 
Neuwahl einzuberufen. 

(3) Der Präs,ident ist der gesetzLiche VerHet'er 
.des Arbeiterkammert,ages. Er Leitet dessen Ge­
schäfte gemäß den Beschlüssen ,des Vorstandes 
und unterfert~gt alle Geschäftsstücke unter Mit­
zeichnung des Kammeramtsdirektors ,der Arbei­
terkammer für Wien, als Leiter des Büms des 
Afiheiterkammertages. 

(4) Die Hauptversammlung wählt auß,erdem 
aus dem Kreise der Mitglteder des Vorstandes 

~ien, 19'79 12 11 

Staudinger 
Obmann 

des Ar>beitel1kammeI'taJges mit einrfach,er Mehrheit 
einen' V.jzepräsriden~en. Dieser vertritt ·den Prä­
sidenten im Falle der Abwesenheit oder einer 
sonstigen V,erhinderung. Abs. 1, zweiter und 
dritter Satz und Abs. 2 gelten sinngemäß. ' 

(5) Dem Präsidenten, Ibei' dessen ,V:erhi:ndemng 
dem V.izepräsidenten, steht bei besonderer 
Dringlichkeit, ,i'Ilis:be'sQJnuere dWIlin, wenn der Vor­
stand iJl!nerha~beiner von B,ehörden gestdlten 
Frist keinen Beschluß fassen kann, die Entschei­
dung üherdie ,im § 22 Abs. 3 ~it. ,a genann:ten 
Angelegenheiten zu." 

2. § 27 .samt überschr·lft hat zu i1a~ten: 

"Büro des Arbeiterkammertages 

§ 27. Die Bürogeschäfte des At.ibeliot.erkammer­
tages werden durch dars Kammeramt der Arbeiter­
kammer für Wien als Büro des Ar'beitc~kammer­
tages besorgt. Der Kammeramtsdirektor der A,r­
beiterkammer für Wien ist Leiter ,des' Ar'be,iter­
kammertages. Die Ko;sten die si'chaus clri;es·er 
Geschäftsführu~g er!geben, sind v,on allen Ar­
bciterkammern zu tragen. Der Arbeiterkammer 
für W:ien ist von ,den anderen Arbei,terkammern 
ein Kosten:bei,trag in der Höhe von 3. v. H. der 
jährlichen Einnahmen an Kammerumhge spä­
testens zwei W oche,n 'nach Genehmigung ihres 
Rechn'llngsabsch·1uss,es zu ,le,isten." 

3. Nach § 35 list ein§ 35 a samt Überschr:i'ft 
mit foI.gendem Wortlaut einzufügen: 

"Datenschutz 

§ 35 a. Die.nach dies,em Bundesgesetz gebilde­
tJen Körpers,chaften des öffent1ichen Rechts s.ind 
insoweit zur Ermittlung, Verarbeitung und über­
mittlung von Daten im Sinne des Datenschutz­
gesetzes, BGBl. Nr .. 565/1978, ermächtigt, als ,dies 
,der Erfüllung, der ,ihnen ges1etzl,ichübertragenen 
Aufgaben dient .. Sie haben auf begründetes Ver­
Iang'en und gegen Ersatz der Kosten koUektiv-
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vertugsfähig,en, auf f~eiwlilliger Mitgliedschaft 
beruhenden Berufsvereinigungen von A,rbeit­
nehmern die zur Vertretung von Dienstnehmer­
interessen (§ 1 A'bs. 1) notwendige Daten zu 
übermitteln. Den Berufsvereiriigungen ist eine 
Weitergabe dieserDaten unuers'agt." 

(2) Die Wah:! desPrä'8l~deIl'tendes' Arbeiter­
kammernages getmäß diesem B:undesgesetz ist 
,innerhalb V,OID. zwei Monaten nach Inkrafttreten 
diyses Bundesgesetzesvorzunehmen. Bis zur Neu­
wahl des Präsi.denten führt der bei lnkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes im Amt befindliche Präsi­
dent des Arbeiterkammertages die Geschäfte .. 

Artikel 11 (3) Mit ,der Vo:.Uziehunig diesies BUIl1desgesetzes 
(1) Dieses Bunldesgesietz tritt ,am 1. Jänner 1980 ist ,der Sundesminister für 'sozia,l:e Verwaltung 

in Kraft. hetr:a'll't. 

Minderheitsberich t 

zum Bericht und Antrag des HandeIsaus­
schusses betreffend den Entwurf eines Bundes­
gesetzes, mit dem das Arbeiterkammergesetz 

geändert wird (204 der Beilagen) 

Die unterzeichneten Mitglieder de.s HandeLsaus­
schusses des Klubs der österreich1schen Volkspalt­
teier,statten gemäß § 42 Abos. 4 der Geschäfts­
ordnung nachsitehendes abgesondertes Gutachten: 

Die SPö tritt für eine Demokrati,sierung aIJ,er 
Bereiche ein, in denen sie nicht die Mehrheit steHt 
und vIergißt überall do,rt, wo sie die Mehrheit 
hat, auf diesen Grundsatz. Ein besonderes Beispiel 
dafür s.ind ·die Arbeiterkammem. Seit Jahr,en be­
müht sich ,die öVP darum, eine Änderung des 
Arbeiterkammer'ges,etzes . dahingehend zu er­
rerchen, daß demokratische Grundsätze wie di,e 
gLeichen Chancen ,für alle Wählergruppen oder 
die möglichst gleiche Stimmenanzahl für die Er­
reichung ,eines Mandates '"011 Berücksichtigung 
fi.nden. 

Wenn die Sozialisten nun dem Erkenntnhs des 
Verfas,sungsge:richtSlhofes Rechnung trag,end -
der Verfassungsgerichtshof hat auf Antrag der 
öVP-NationaJratsfraktion jenen Paragraphen des 
Arbeiterkammergesetze,s aLs verfassungswidrig 
aufgehoben, nach dem der Präsident der Wiener 
Arheiterkammer automatisch auch Präosident des 
Österreichischen Anbeiterkammertages ilst - düe 
Wahl des Präsidenten des Österreichischen 
Arbeiterkammerrtages verankern wollen, 500 muß 
die von ihnen gewählte Vorgangsweise 'beachtet 
werden. Um nämlich einer ausführlichen Diskus­
sion über eine echte Demokratisierung des Arhei­
terkammergesetzes auszuweichen, wird da", Arbei­
terkammergesetz im Zusammenhang mit einer 
Novelle zum Handelskammergesetz abgeändert. 

Nach Meinung der Abgeordneten der öVP 
müßte eine solche ,echte DemoJuatisierung des 

AI'bei:terkammenges,etzes folgenden Grundsätzen 
ger,echt werden: -

1. Verlbesserung der WählererfaJssung 
(um ,in Zukunft ähn'lliche Mängeli, w~e slie vo[' 
allem hei der letzten ArbeiterkammerwahJ 
aufgetr.eten sind, zu v,ermeiden, 80011 eine 
a:mdiche Erfassung der Wa:hlbe,rech1.1i!;'tlen 
durch die Krankenvers.icherungsträger erfol­
gen); 

2. Verbesserung des WahLsystems 
(durch Erle:ichte,rung der KontroHe der 
Wählerlisten durch d~e Wahlberechtigten, 
indem den im Ar:beiterkammertag vertre­
tenen Fraktionen die Wählerverzeichnisse 
zugänglich gemacht werden); 

3. eine gerechte, der Zahl der j.eweü1s Wahl:be­
rechtigten en'bsprechende Auf teilung der 
Mandate auf die Wahlkörper der Angestell­
ten, ,Arheiter und VerkehrslbedienSiteten 
(derZJeirt Ibenötigt man für ein AngesteJlten­
mandat weit mehr Stimmen allS für ,ein 
Arbe.itermandat); 

4. die Berücksichtigung der wahlwerbenden 
Gruppen nach ihrer Stärke auch bei Entsen­
dungsrechten und Besertzungsvorschläg'en der 
Alrbe~terkarnmern; 

5. ei,nen erle,ichterten Gehrauch des Wahlrech­
·tes, indem der Wahlort im Be.trieb oder sehr 
nahe zum B,etrieb, mindestens in jeder poli­
ti'Schen Gemeinde, festgelegt wvrd 
(derzeit wird bei der Festlegung der Wa:hl­
sprengel bzw. Wahlkreise sehr unterschied­
lich vorgegangen, was oft eine Stimmabgabe 
sehr beschwerlich macht); 

6. die Einführung der Briefwahl, um Kran,ken, 
Invaliden oder ·im Ausland befindlichen 
wahlberechtigten Arbeitnehmern die Mög-. 
lichkeit zu geben, von ihrem Wahlrecht Ge­
brauch zu machen; 
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7. die Erleichterung' der Stimmabgabe mittels 
Wahlkarte 
(derzeit ist eine Wahlkarte für ,die Arbeiter­
kammerwa!hJl schwieriger zu bekommen, aJs 
für ,eine Nationalratswahl); 

8. die Zusammensetzung des Vorstandes des 
Arbeiterkammertages nach dem Verhältnis 
der wahlwerbenclen Gruppen 

(das aufzubauende B,ezirkssteUensystem soll 
der Ve~besserung der Bürger,nähe der' Ar­
bei tel1kammerorganisa tion dienen); 

10. die ß.erechtigung der Minderheit, ihre ab­
weichende Meinung bei Begutachtungen und 
Stellungnahmen der Arbeiterkammer oder 
des Arbeiterkammertages schriftlich anzu­
schließen 
(dadurch soll im Slinneeines Schutzes der 

(derzeit stellt deröAAB bei ,einem Stimmen- Minderheitenmeinungdie Minderheit das 
anteil von über 30% nur eines von neun Recht erhalten, ihre abweichende Auffassung 
VOfSitandsmitgiliiedern); ,a.uf angemessene WeiSJe zuarllikulieren). 

9. die Einrlichtung von Bezirksstellen der Ar- Heinzinger Ing. Gassner Dr. Schwimmer 
beiterkammern Dr. Hafner 
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